
Stand: 23. Dezember 2025

Infoblatt: Verbesserung des Landesförderprogramms Ganztagsausbau

Zentrale Inhalte:

Wir verbessern die Förderung für die Kommunen beim Ausbau der Ganztagsange-

bote für Kinder im Grundschulalter:

a) Neu: Ausstattungsförderung auch für bestehende Plätze

b) Neu: Erwerb von Grundstücken wird gefördert

c) Neu: Budgetierte „Booster-Förderung“ in Höhe von bis zu 70 Prozent

Die Förderung erfolgt, solange hierfür Bundesmittel zur Verfügung stehen.

Ausstattungsförderung nun auch für bestehende Ganztagsplätze

Bisher: Förderung von Ausstattungsinvestitionen nur für zusätzliche Plätze,

die ab dem 12. Oktober 2021 entstanden sind.

Neu: Ausweitung der Ausstattungsförderung auch auf Bestandsplätze. Die 

Förderhöhe beträgt bis zu 1.500 Euro pro Platz und wird für Investitionen 

zum Beispiel in Möbel, Spiel- und Sportgeräte gewährt.

Förderung beim Erwerb von Grundstücken

Bisher: Grundstückserwerb nicht förderfähig.

Neu: Erwerb von Grundstücken wird gefördert.

„Booster-Förderung“

Bisher: Kommunen können Grundförderungen für Schul- bzw. Hortbau
(nach Bayerischem Finanzausgleichsgesetz und Bayerischem Schulfinanzierungsgesetz) 

mit einer Platzpauschale von bis zu 6.000 Euro aufstocken.

Neu: Nun wurde alternativ eine budgetierte „Booster-Förderung“ von bis 

zu 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben ins Förderprogramm 

aufgenommen.

Damit Wahlmöglichkeit: Kommunen entscheiden, ob sie die Grundförderung

plus Platzpauschale (bis zu 6.000 Euro) oder die „Booster-Förderung“       

(70 Prozent Bundesmittel, 30 Prozent Eigenanteil) beantragen.

Die Verbesserungen gelten ab 1. Januar 2026.

Das Landesförderprogamm Ganztagsausbau wurde um zwei Jahre verlän-

gert. Förderanträge können damit bis zum 30. Juni 2028 gestellt, Maßnahmen

bis zum 31. Dezember 2029 abgeschlossen werden.

Ausstattungsförderung nun auch für bestehende Ganztagsplätze

Bisher: Förderung von Ausstattungsinvestitionen nur für zusätzliche Plätze,

die ab dem 12. Oktober 2021 entstanden sind.

Neu: Ausweitung der Ausstattungsförderung auch auf Bestandsplätze. Die 

Förderhöhe beträgt bis zu 1.500 Euro pro Platz und wird für Investitionen 

zum Beispiel in Möbel, Spiel- und Sportgeräte gewährt.


